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NEUE WEISUNGEN

Vorzeitige Entlassung aus der Schutzdienstpflicht
BABS. Schutzdienstpflichtige, die in
einer Partnerorganisation des
Bevölkerungsschutzes benötigt werden, können
vorzeitig aus der Schutzdienstpflicht
entlassen werden. Die näheren
Bestimmungen dazu sind in neuen Weisungen
des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz

festgehalten.

Schutzdienstpflichtige,
die einer der Partner¬

organisationen Polizei, Feuerwehr,
Gesundheitswesen oder technische Betriebe
angehören, können vorzeitig aus dem Zivilschutz
entlassen werden, wenn sie hauptberufliche
Angehörige der Partnerorganisation sind oder
in der Partnerorganisation für den Einsatz bei

Katastrophen und in Notlagen unentbehrlich
sind. Basierend auf dem Bundesgesetz über
den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz
(BZG, Art. 20) sowie auf der Zivilschutzverordnung

(ZSV, Art. 2) hat das Bundesamt für
Bevölkerungsschutz (BABS) auf 1. April 2004
entsprechende Weisungen erlassen.

Die Partnerorganisation hat den Antrag bei
der für den Zivilschutz zuständigen kantonalen

Stelle einzugeben; der Kanton entscheidet
über die Entlassung. Voraussetzung für eine
vorzeitige Entlassung aus dem Zivilschutz ist,
dass die vorgesehene Tätigkeit nicht anders
sichergestellt oder die vorgesehene Funktion
nicht anderweitig besetzt werden kann. Die

schutzdienstpflichtige Person muss zudem
mit der vorzeitigen Entlassung einverstanden
sein. Als Partnerorganisationen, die zu Anträgen

berechtigt sind, gelten:

- kantonale und kommunale Polizeikorps,
- Feuerwehren,

- öffentliche und private Spitäler und Kliniken,

Pflegeanstalten und Pflegeheime,
Anstalten und Heime zum Vollzug von
Freiheitsstrafen,

- Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgungsbetriebe,

Abfall-, Kehrichtentsorgungs- und
Abwasserbetriebe,

- Verkehrs- und Transportunternehmen mit
öffentlichem Leistungsauftrag,

- konzessionierte Telekommunikationsunternehmen

mit Grundversorgungsauftrag,
- konzessionierte Funkrufdiensteanbietermit

öffentlichem Leistungsauftrag,
- konzessionierte Radio- und Fernsehverbreiter.

Befreite und Zugewiesene
werden vorzeitig Entlassene

Personen, die unter dem alten Recht (vor
2004) vom Zivilschutz freigestellt wurden,
das heisst von der Schutzdienstleistung
befreit oder zivilen Führungsorganen für
ausserordentliche Lagen sowie kantonalen und
kommunalen Polizeikorps zugewiesen wurden,

erhalten jetzt den Status eines vorzeitig
Entlassenen. Wird eine vorzeitig entlassene
Person bei der Partnerorganisation nicht mehr
benötigt, muss die für den Zivilschutz zuständige

kantonale Stelle informiert werden. Diese

verfügt dann die Wiedereinteilung in den
Zivilschutz.

NEUER INFO-FLYER

Bevölkerungsschutz

beim Bund
BABS. Der Bevölkerungsschutz ist auf
Bundesstufe vor allem Sache des
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz,
kurz BABS genannt. Ein neuer handlicher
Info-Flyer gibt Auskunft über Aufgaben
und Struktur des BABS.

Der Bevölkerungsschutz ist primär in der
Kompetenz der Kantone und baut auf

die Zusammenarbeit der fünf Partnerorganisationen

Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen,

technische Betriebe und Zivilschutz. Der
reich bebilderte Flyer zeigt nun, was das BABS

zum umfassenden Schutz der Bevölkerung
beiträgt. Kurz gefasst betätigt es sich in
folgenden Bereichen: vorausdenken, planen und
koordinieren - vor ABC-Gefahren schützen -
alarmieren und informieren - ausbilden und
trainieren - Infrastruktur verfügbar halten

Der zehn kleinformatige Seiten umfassende

Flyer ist jetzt erhältlich. Er ist mit der
Bestellnummer 408.955d gratis zu beziehen
beim Bundesamt für Bauten und Logistik
(BBL), 3003 Bern - oder via Internet unter
www.bevoelkerungsschutz.ch (Dienstleistun-
gen/Prints).
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